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 Veröffentlicht am 07.09.1978

Norm

AKIB Art6 Abs2 Z2

VersVG §6 Abs3 C

Rechtssatz

Dem Versicherten steht im Fall vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung nach Art 6 Abs 2 Z 2 AKIB der Beweis mangelnder

Kausalität nicht grundsätzlich o9en. Nur wenn von vornherein feststeht, daß die Anzeigenerstattung auf keinen Fall zu

einem anderen Ergebnis der Aufklärung geführt hätte, könnte bei ihrer Unterlassung die Leistungsp<icht des

Versicherers aufrecht bleiben.
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